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Grösste Jfbonnentenzabl in der
Stadt Bltoille und Umgebung.

M 13 Samstag , den 30 . Januar 1915 66. Jahrgang

Drittes Matt.

vekannimachung
wer die Regelung des Uerkebrs mit Brotgetreide und Iflebl.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. Aug. 1914"(Reichsgesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

I. Beschlagnahme.
8 i.

. Mit dem Beginn des 1. Februar 1915 sind die im
Reiche vorhandenen Vorräte von Weizen (Dinkel und Spelz)
Roggen, allein oder mit anderer Frucht gemischt, auch un-
gedroschen, für die Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. in
Berlin , die Vorräte von Weizen-, Roggen-, Hafer und Gersten- ;
mehl für den Kommunalverband beschlagnahmt, in dessen
Bezirke sie sich befinden. Mehlvorräte , die sich zu dieser
Zeit auf dem Transporte befinden, sind für den Kommunal¬
verband beschlagnahmt, in dessen Bezirke sie nach been¬
detem Transport abgeliefert werden.

8 2.
Von der Beschlagnahme werden nicht betroffen:
a) Vorräte , die im Eigentume ds Reichs, eines

Bundesstaats oder Elsaß-Lothringens , insbesondere
im Eigentume eines Militärfiskus , der Marinever¬
waltung oder der Zentralstelle zur Beschaffung der
Heeresverpflegung in Berlin , oder im Eigentume
des Kommunalverbandes stehen, in dessen Bezirke
sie sich befinden; ^

b) Vorräte , die int Eigentume der Kriegs-Getreide-
Gesellschaftm. b. H. oder der Zentral -Einkaufs-
Gesellschaftm. b. H. iy Berlin stehen;

c) Vorräte an gedroschenemGetreide und an Mehl,
die zusammen einen Doppelzentner nicht übersteigen.

8 3.
An den beschlagnahmten Gegenständen dürfen Verände¬

rungen nicht vorgenommen werden und rechtsgeschäftliche
Verfügungen über sie sind nichtig, soweit nicht in den §§ 4,
22 etwas anderes bestimmt ist. Insbesondere ist auch das
Verfüttern verboten. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
Die Besitzer von beschlagnahmten Vorräten sind be¬

rechtigt und verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte er¬
forderlichen Handlungen vorzunehmen.

Angefangene Transporte dürfen zu Ende geführt werden.
Zulässig sind Verkäufe an die Kriegs-Getreide-Gesellschaft

m. b. H. beziehungsweise an den zuständigen Kommunal¬
verband (§ 1), sowie alle Veränderungen und Verfügungen,
die mit Zustimmung der Kriegs-Getreide-Gesellschaft m. b.
H. bezw. des zuständigen Kommunalverbandes erfolgen.
Veräußerungen eines Kommunalverbandes an einen anderen
Kommunalverband bedürfen der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde und sind der Reichsverteilungsstelle
(8 31) anzuzeigen.

Trotz der Beschlagnahme dürfen
a) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe zur Er¬

nährung der Angehörigen ihrer Wirtschaft einschließ¬
lich des Gesindes auf den Kopf und Monat neun
Kilogramm Brotgetreide und zur Frühjahrsbestel¬
lung das erforderliche Saatgut verwenden; statt
eines Kilogramm Brotgetreide können achthundert
Gramm Mehl verwendet werden. Den Angehörigen
der Wirtschaft stehen gleich Naturalberechtigte, ins¬
besondere Altenteiler und Arbeiter , soweit sie kraft
ihrer Berechtigung oder als Lohn Brotgetreide oder
Mehl zu beanspruchen haben;

b) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und
Händler Saatgetreide für Saatzwecke liefern, das

Wom 25 . Januar 1915.

nachweislich aus landwirtschaftlichen Betrieben
stammt, die sich in den letzten zwei Jahren mit
dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt haben ; an¬
deres Saargetreide darf nur mit Genehmigung der
zuständigen Behörde für Saatzwecke geliefert werden;

c) Mühlen das Getreide ausmahlen ; das Mehl fällt
unter die Beschlagnahme zugunsten des Kommunal¬
verbandes , in dessen Bezirke die Mühle liegt;

d) Mühlen der Marineverwaltung im Februar 1915
das Mehl liefern, zu dessen Lieferung in diesem
Monat sie aus einem unregelmäßigen Verwahrungs-
vertrag oder einem ähnlichen Vertragsverhältnis
verpflichtet sind;

e) Händler und Handelsmühlen monatlich Mehl bis
zur Hälfte der vom 1. bis einschließlich 15. Jan.
1915 käuflich gelieferten Mehlmenge veräußern;

f ) Bäcker und Konditoren täglich Mehl in einer Menge,
die drei Vierteilen des durchschnittlichen Tagesver¬
brauchs vom 1. bis einschließlich 15. Januar 1915
entspricht, verbacken; die Beschränkung auf diese
Menge gilt auch, soweit sie beschlagnahmefreiesMehl
verwenden;

g ) Bäcker im Februar 1915 das Mehl verbacken, das
zur Erfüllung ihrer Lieferungsverpflichtungen an
die Heeresverwaltungen oder an die Marinever¬
waltung erforderlich ist.

8 5.
Die Wirkungen der Beschlagnahme endigen mit der Ent¬

eignung oder mit den nach 8 4 zugelassenen Veräußerungen
oder Verwendungen.

8 6.
lieber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der

ZK 1 bis 5 ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbe¬
hörde endgültig.

8
Wer ' unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft,

beschädigt oder zerstört, verfüttert oder sonst verkauft, kauft
oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über
sie abschließt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft

Ebenso wird bestraft, wer die zur Erhaltung der Vor¬
räte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt , oder
wer als Saatgetreide erworbenes Getreide zu anderen
Zwecken verwendet oder wer entgegen der Vorschrift in 8 4
Absatz 4 k beschlagnahmefreies Mehl verwendet.

II. Anzeigepflicht.
8 8.

Wer Vorräte der im 8 1 bezeichneten Art sowie Hafer
mit Beginn des 1. Februar 1915 in Gewahrsam hat , ist
verpflichtet, die Vorräte und ihre Eigentümer der zuständigen
Behörde anzuzeigen, in deren Bezirke die Vorräte lagern.
Die Anzeige über Vorräte , die sich zu dieser Zeit auf dem
Transporte befinden, ist unverzüglich nach dem Empfang
von dem Empfänger zu erstatten.

Bei Personen, deren Vorräte weniger als einen Doppel¬
zentner betragen , beschränkt sich die Anzeigepflicht auf die
Versicherung, daß die Vorräte nicht größer sind.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vorräte , die
im Eigentume der Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. oder
der Zentral -Einkaufs-Gesellschaftm. b. H stehen.

Vorräte , die als Saatgut (8 4 Abs. 4 a) beansprucht
werden, sind besonders anzugeben.

8 9.
Die Anzeigen sind der zuständigen Behörde bis zum

5. Februar 1915 einzureichen. Die Ländeszentralbehörden
haben bis zum 20. Februar 1915 der Reichsverteilungsstelle

ein Verzeichnis der vorhandenen Vorräte und der Zahl der
unter 8 4 Abs. 4a fallenden Personen getrennt nach Kom¬
munalverbänden einzureichen. In dem Verzeichnis sind die¬
jenigen Vorräte gesondert anzugeben, die im Eigentume
des Reichs, eines Äundesstaats oder Elsaß-Lothringens,
insbesondere eines Militärfiskus , der Marineverwaltung
oder der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung
stehen.

Für die Anzeigen sind die vom Bundesrate festgestellten
Formulare zu benutzen.

8 10.
Bäcker, Konditoren, Händler und Handelsmühlen, die

von den Befugnissen des 8 4 Abs. 4 Gebrauch machen
wollen, haben zugleich mit der Anzeige nach 8 8 anzuzeigen,
wieviel Mehl sie in der Zeit vom 1. bis einschließlich 15.
Januar 1915 als Bäcker oder Konditoren verbacken oder
als Händler oder Handelsmühlen käuflich geliefert haben.

8 ii.
Mühlen, Bäcker, Konditoren und Händler , die von den

Befugnissen des 8 4 Abs. 4 Gebrauch machen, haben nach
näherer Bestimmung der Landeszentralbehörde über die
eingetretenen Veränderungen ihrer Bestände der zuständigen
Behörde Anzeige' zu erstatten.

. « 8 12.
Die zuständige Behörde ist berechtigt, zur Nachprüfung

der Angaben die Vorrats - und Betriebsräume des Anzeige¬
pflichtigen zu untersuchen und seine Bücher prüfen zu lassen.

8 13.
Wer die Anzeigen nicht in der gesetzten Frist erstattet,

oder wer wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der Anzeige
Vorräte an, die er bei der Aufnahme der Vorräte vom
1. Dezember 1914 verschwiegen hat , so bleibt er von der
durch das Verschweigenverwirkten Strafe frei.

HI. Enteignung.
8 14.

Das Eigentum an den beschlagnahmten Vorräten geht
durch Anordnung der zuständigen Behörde auf die Person
über, zu deren Gunsten die Beschlagnahme erfolgt ist.

Beantragt der Berechtigte die Uebereignung an eine
andere Person , so ist das Eigentum auf diese zu übertragen;
sie ist in der Anordnung zu bezeichnend

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist vor
der Enteignung festzustellen, welche Vorräte sie nach dem
Maßstab des 8 4 Abs. 4a für die Zeit bis zum 1. August
1915 zur Ernährung und Frühjahrsbestellung nötig haben.
Diese Vorräte sind auszusondern und von der Enteignung
auszunehmen ; sie werden mit der Aussonderung von der
Beschlagnahme frei.

Saatgetreide , das nachweislich aus landwirtschaftlichen
Betrieben stammt, die sich in den letzten zwei Jahren mit
dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt haben, ist gleichfalls
auszusondern und von der Enteignung auszunehmen ; es
wird mit der Aussonderung von der Beschlagnahme frei.

8 15.
Die Anordnung, durch die enteignet wird , kann an den

einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirks oder
eines Teiles des Bezirks gerichtet werden ; im ersteren Falle
geht das Eigentum über, sobald die Anordnung dem Besitzer
zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages nach Aus¬
gabe des amttichen Blattes , in dem die Anordnung amtlich
veröffentlicht wird.

'



§ 16.
Der Erwerber hat für die überlassenen Vorräte einen

angemessenen Preis zu zahlen. . -
Soweit anzeigepflichtige Vorräte mcht angezeigt sind,

wird für sie kein Preis gezahlt. In besonderen Fällen kann
die höhere Verwaltungsbehörde Ausnahmen zulassen.

Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
wird der Uebernahmepreis unter Berücksichtigungdes zur
Reit der Enteignung geltenden Höchstpreises sowie der Gute
und Verwertbarkeit der Vorräte von der höheren Ver-
waltungsbehörde nach Anhörung von Sachverständigen end-

0"" ' Beî Gegenständen, für die keine Höchstpreise festgesetzt
sind tritt an Stelle des Höchstpreises der Durchschnittspreis
der in der Zeit vom 1. bis einschließlich 15. Januar 1915
an dem maßgebenden Marktorte gezahlt ist. Ist ein Durch-
schnittspreis nicht zu ermitteln, so sind die tatsächlich ge¬
machten Aufwendungen zu berücksichtigen.

8 17.
Der Besitzer der enteigneten Vorräte ist verpflichtet,

sie zu verwahren und Pfleglich zu behandeln, bis der Er-
Werber sie in seinen Gewahrsam übernimmt. Dem Besitzer
ist hierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren, die von
der höherenEerwaltungsbehürde entgültig festgesetzt w,rd-

8 18.
Bezieht sich die Anordnung aus Erzeugnisse eines Grund

stücks so werden diese von der Haftung für Hypotheken,
Grun'dschulden und Rentenschulden frei, soweit sie nicht vor
dem 1. Februar 1915 zu Gunsten des Gläubigers m Be¬
schlag genommen worden sind.

oder an die Marineverwaltung unter Berücksichtigung des
Einstandspreises und des Mahllohns (8 27) im Falle des
Abs 1 von der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Be¬
zirke die Mühle liegt, im Falle des Abs. 2 von dem Reichs¬
kanzler.endgültig festzusetzen.

8 29.
Beim Ausmahlen von Getreide, das unter die Beschlag-

nähme fällt oder das eine Mühle von der Kriegs-Getreide-
Gesellschaftm. b. H. oder von einem Kommunalverband
erhalten hat, ist die Mühle verpflichtet, die entfallende Kleie,
soweit sie in ihrem Eigentume steht, an die vom Reichs¬
kanzler zu bestimmenden Stellen abzugeben.

Hat die Mühle das Getreide von einem Kommunal-
verband erhalten, so hat sie auf Verlangen des Kommunal-
Verbandes die Kleie an ihn abzugeben.

Der Preis wird unter Berücksichtigung des Höchstpreises
sowie der Güte der Kleie von der höheren Verwaltungs-
behörde, in deren Bezirke die Mühle liegt, nach Anhörung
von Sachverständigen endgültig festgesetzt.

8 30.
Wer der Vorschrift des § 27 Abs. 1 zuwiderhandelt,

oder wer entgegen den Vorschriften der 88 28, 29, soweit
sie für Mühlen gelten, Mehl oder Kleie abgibt, wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

VII . Verbrauchsregelung.
8 31.
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8 19.
Ueber Streitigkeiten, die sich bei dem Enteignungsver-

fahren ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungs¬
behörde.

8 20.
Wer der Verpflichtung des 8 17, enteignete Vorräte

zu verwahren und pfleglich zu behandeln zuwiderhandel
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld,träfe
bis zu zehntausend Mark bestraft.
IV. Sondervorschriften für unausgedroschenes

Getreide.

Unter der Bezeichnung Reichsverteilungsstelle wird eine
Behörde gebildet. .

Die Behörde besteht aus sechzehn Bevollmächtigten zum
Bundesrat, und zwar außer dem Vorsitzenden aus vier König¬
lich Preußischen, zwei Königlich Bayerischen, einem Komglich
Sächsischen, einem Königlich Württembergischen, einem Groß¬
herzoglich Badischen, einem Großherzoglich Hessischen, einem
GroßherzoglichMecklenburg-Schwerinschen. einem Großherzog-
lich Sächsischen, einem Herzoglich Anhaltischen, einem Hansea-
tischen und einem Elsaß-Lothringischen Bevollmächtigten.
Außerdem gehören ihr je ein Vertreter des Deutschen Lcmd-
wirtschaftsrats, des Deutschen Handelstags und des Deutschen
Städtetags an.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.
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8 32.
8 21 .

Bei unausgedroschenem Getreide erstrecken sich Beschlag-
nähme und Enteignung auch auf den Halm.

Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von der Be¬
schlagnahme frei. Wird erst nach der Enteignung ausge-
droschen, so fällt das Eigentum am Stroh an den blsherigen
Eigentümer zurück, sobald das Getreide ausgedroschen ist.

§ 22 . \
Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme oder die Ent-

eignung nicht gehindert, das Getreide auszudreschen.

Die Reichsverteilungsstelle hat die Aufgabe, mit Hilfe
der Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. für die Verteilung
der vorhandenen Vorräte über das Reich für die Zeit bis
zur nächsten Ernte nach den vom Bundesrat aufzustellenden
Grundsätzen zu sorgen.

8 33.
Die Kommunalverbände haben auf Erfordern der Reicks¬

verteilungsstelle Auskunft zu geben und überschüssige Mehl-
Vorräte an die von ihr bezeichneten Stellen abzugeben.

8 34.
8 23.-

Die zuständige Behörde kann auf Antrag desjenigen, zu
dessen Gunsten beschlagnahmt oder enteignet be¬
stimmen, daß das Getreide von dem Besitzer mit den Mitteln
seines landwirtschaftlichen Betriebs binnen einer zu bestlm-
wenden Frist ausgedroschen wird. Kommt der Verpflichtete
dem Verlangen nicht nach, so kann die zuständige Behörde
das Ausdreschen auf dessen Kosten durch einen Dritten vor¬
nehmen lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme m
seinen Wirtschaftsräumen und mit den Mitteln seines Be¬
triebs zu gestatten. ^ ^

Der Uebernahmepreis ist gemäß8 16 festzusetzen, nach¬
dem das Getreide ausgedroschen ist.

Die Kommunalverbände haben den Verbrauch der Vor¬
räte in chrem Bezirke zu regeln, insbesondere die Vertei-
luna von Mehl an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler
vorzunehmen. Dabei darf nicht mehr abgegeben werden
als die von der Reichsverteilungsstelle für den betreffenden
Zeitraum festgesetzte Menge.

8 35.

25.
Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der

§§ 21 bis 24 ergeben, entscheidet endgültig die höhere Ver¬
waltungsbehörde.
V Verhältnis der Kriegs-Getreide-Gesellschaft

m. b. H. zu den Kommunalverbände«.
8 26.

Die Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. ist verpflichtet-
a Getreide, das in ihrem Eigentume steht oder zu

ihren Gunsten beschlagnahmt ist, dem Kommunal-
verband, in dessen Bezirk es sich befindet, auf sein
Verlangen bis zur Höhe des auf ihn entfallenden
Bedarfsanteils (8 32) zu übereignen oder die Ent¬
eignung zu seinen Gunsten herbeizuführen,

b. auf Verlangen eines Kommunalverbandes das für
diesen beschlagnahmte Mehl, soweit es nach Güte,
Menge und Lagerung den Lombardbedingungen der
Darlehnskasse Berlin genügt, zu übernehmen sowie
für den Verkauf des beschlagnahmten Mehls be¬
müht zu sein; t

c. auf Wunsch eines Kommunalverbandes das Getreide,
~ das sich mit Beginn des 1. Februar 1915 in

seinem Bezirke befindet, nach Möglichkeit dort bis
zur Höhe des auf ihn entfallenden- Bedarfsanteils
(§ 32) zu belassen und zum Ausmahlen die Mühlen
des Bezirks heranzuziehen.

Die Kommunalverbände können den Gemeinden die
Regelung des Verbrauchs(8 34) für den Bezirk der Ge¬
meinden übertragen.

Gemeinden die nach der letzten Volkszählung mehr als
zehntausend Einwohner hatten, können die Uebertragung ver¬
langen.

8 36.
Die Kommuvalverbände oder die Gemeinden, denen die

Regelung ihres -Verbrauchs übertragen ist, können zu diesem
Zwecke insbesondere ,

a) anordnen, daß nur Einheitsbrote bereitet werden
dürfen; . , , .. .

b)  das Bereiten von Kuchen verbieten oder emschranken ;
c) das Durchmahlen des Getreides auch in solchen

Mühlen gestatten, die gesetzliche Ausmahlver-
Verhältnis nicht erreichen, aber wenigstens bis zu
fünfundsiebzig vom Hundert durchmahlen können;
in diesen Fällen sind sie befugt, das Ausmahlver-
hältnis entsprechend festzusetzen:

d) die Abgabe und die Entnahme von Brot und Mehl
auf bestimmte Mengen, Abgabestellen und Zeiten
sowie in anderer Weise beschränken;

e) Händlern, Bäckern und Konditoren die Abgabe von
Brot und Mehl außerhalb des Bezirks ihrer gewerb-
lichen Niederlassung verbieten oder beschranken.

8 37.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten

höheren Verwaltungsbehörden können die Art der Regelung
(§§ 34 bis 36, 40) vorschreiben.

8 38.

VI . Mahlpflicht und Regelung des Mehlverkehrs.
8 27.

Die Mühlen haben das Getreide, zu mahlen, das die
Kriegs-Getreide Gesellschaftm b. H., die Zentral-Emkauss-
Gesellschaftm. b. H oder der Kommunalverband, m dessen
Bezirke sie liegen, ihnen zuweist. ^

Die höhere Verwaltungsbehörde setzt erforderlichenfalls
einen angemessenen Mahllohn fest; die Entscheidung rft end-
gültig

8 28.
Die Mühlen dürfen Mehl, das in ihrem Eigentume

steht nur an die Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. oder
an Kommunalverbände abgeben. Dies gilt nicht für dre
nach 8 1 Abs 4d und e zugelassenen Lieferungen.

Die Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. darf Mehl
nur an Kommunalverbände, an die Heeresverwaltungen oder
die Marineverwaltung abgeben. -

Der Uebernahmepreis ist rrforderlichensalls bei der Ab¬
gabe an Kommunalverbände, an die Heeresverwältungen

Zur Durchführung dieser Maßnahmen sollen in den
Kommunalverbänden und den Gemeinden, denen die Regemng
ihres Verbrauchs übertragen ist, besondere Ausschüsse
gebildet werden.

8 39.
Verbraucht ein Kommunalverband innerhalb eines

Monats weniger als die ihm für diese Zeit zugeteilte Ge-
treibe- oder Mehlmenge, so hat ihm die Kriegs-Getrelde-
Gesellschaftm. b. H. ein Zehntel des Preises der ersparten
Menge zu vergüten; der Kommunalverband hat die ersparte
Menge der Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H. zur Ver-
fügung zu stellen. Die vergüteten Beträge sind für die
Volksernährung zu verwenden.

Bezirke Lagerräume für die Lagerung der Vorräte in An
spruch nehmen. Die Vergütung setzt die höhere Verwaltungs
behörde endgültig fest.

8 42.
Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen über

das Verfahren beim Erlaß der Anordnungen treffen. Diese
Bestimmungen können von den Landesgesetzen abweichen.

' . 8 43.
Hetzer Streitigkeiten, die bei der Verbrauchsregelung

(88 34 bis 4t) entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungs-
behörde endgültig.

8 44.
Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die ein Kom¬

munalverband oder eine Gemeinde, der die Regelung ihres
Verbrauchs übertragen ist, zur Durchführung dieser Maß¬
nahmen erlassen hat, wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaren oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark
bestraft.

VIII . Ausländisches Getreide und Mehl.
§45.  '

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht
auf Getreide und Mehl, die nach dem 31. Januar
1915 aus dem Auslande eingeführt werden. Das aus dem
Auslande eingeführte Getreide und Mehl darf von dem Ein¬
führenden nur an die Kriegs-Getreide-Gesellschaftm. b. H.,
an die Zentral-Einkaufs-Gesellschaftm. b. H oder an
Kommunalverbände abgegeben werden.

IX . Ausfnhrungsbestimmungen.
8 46.

Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen
Ausführungsbestimmungen. Sie können besondere Vermitt¬
lungsstellen errichten, denen die Unterverteilung und Bedarfs-
regelung iw ihrem Bezirk obliegt.

8 17. —
Wer den von den Landeszentralbehördenerlassenen »reide-Gl

Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gesang- M 8
nis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf- L
zehnhundert Mark bestraft. l anb fc

§ 48. rßrtcä d
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als Kom- Uondere!

munalverband, als Gemeinde, als zuständige Behörde und Wahmet
als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung Dolen la
anzusehen ift

X. Uebergangsvorschrifte«.
8 49.

Die Abgabe von Weizen-, Roggen-, Hafer- und Gersten¬
mehl im geschäftlichen Verkehr ist in der Zeit vom Beginne
des 26. Januar bis zum Ablauf des 31. Januar 1915 ver¬
boten. Nicht verboten sind Lieferungen an Behörden, offent-
liche und gemeinnützige Anstalten, Händler, Bäcker undj? ^ ^
Konditoren. f gjj,

§ 50. brre veri
Wer der Vorschrift des 8 49 zuwider Mehl abgibt Si

oder erwirbt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten» er Anz
oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundertMark bestraft.Mi jebctwelche8

§ 51- . . Anzeigen
Bis zur Durchführung der Verbrauchsregelungdurch ûfgcrcfl

die Reichsverteilungsstelle können im Falle dringenden Be-» ^ ob
darfs die Landeszentralbehörden oder die von ihnen ^e- ^ öor
zeichneten Behörden die Uebereignung von Mehl aus dem̂ ^ bevc
Bezirk eines Kommunalverbandes an einen andern Komm»- ptguttefe
nalverband anordnen. Gehören die Kommunalverbändêeindevo
verschiedenen Bundesstaaten an, so hat der Reichskanzler| önbigfe
die gleiche Befugnis, der sich zuvor mit den beteiligten grübet,
Landeszentralbehörden ins Benehmen zu setzen hat. £te gel
übereigneten Mengen sind der Reichsverteilungsstelle anzu- pnechnet
zeigen. Machen

XI. Zwangsbesngnis . | * B.zreimten:
§52.  Ortälifte

Die zuständige Behörde kann Geschäfte schließen, dereNjĤ^
Inhaber öder Betriebsleiter sich in Befolgung der Pflichten| ld)e %
unzuverlässig zeigen, die ihnen durch diese Verordnung oder
die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen auferlegt sind.

'Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig; sie ha?
keine aufschiebende Wirkung. Ueber die Beschwerde entscheidet
die höhere Verwaltungsbehörde entgültig.

XII.  Schlußvorschrift.
8 53. _

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der VerkündunMeineind
in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt, mit welchem TageMbruar
die Vorschrift des 8 29 Abs. 1 in Kraft tritt . ;

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Auger^
krafttretens dieser Verordnung.

Berlin,  den 25. Januar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

M

40.
Die Kommunalverbände oder die Gemeinden, denen die

Regelung ihres Verbrauchs übertragen ist, haben den Preis
für das von ihnen abgegebene Mehl festzusetzen. Etwaige
Ueberschüsse sind für die Volksernährung zu verwenden.

8 41.
Die Kommunalverbände oder die Gemeinden, denen die

Regelung ihres Verbrauchs übertragen ist, können in ihrem

Ausführungs -Anweisung
zur Verordnung des Bundesrats über die

Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide nt
Mehl vom 25. Januar 1915.
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I . Beschlagnahme.
Zu 8 1. Kommunalverbände im Sinne der Bundesrat!

Verordnung sind die Siadi- und Landkreise. Höhere VerwalmM
behörde ist der Regierungsp-ästvent. für Berlin der Obe,Präsiden,
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3u 8 4. Die in 8 1 bezeichneten Getreidevorräte sind sMannr

Kriegs-Getreide-Gesellschaft beschlagnahmt. Es WGunsten der



arfl ttf hinzuwirken , daß di - Besitzer den Verkauf an die Kriegs-
^ -treide -Gesellschaft freihändig vornehmen.
^ Zu a) Naturalberechiigte, Altenteiler, Deputanten usw. haben
nicht dt . ,h- - - v-rlragsmäßlg

in Natur zu beanspruchen , sondern höchstens 9 Kilo.
« R ^ tnetreide für den Kopf und Monat oder statt \t  emeS

800 Gramm Mehl . Soweit di - bis

Aprtt 19Ö15 fälligen Naturalbezüge bereits ausgehandigt
sind dürfen die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe nur die
2 dem 1 April fälligen Korn - und Mchlmengen entnehmen
und bei der Enteignung ( vergleiche 8 14 Abs . 3 ) aussondern.

b oj , b ) Der Nachweis , daß das Saatgctreide aus landwirt-
chaftlichen Betrieben stammt , die sich in den letzten zwei Jahren

mit dem Vertriebe von Saatgctreide befaßt haben , ist erforder¬
lichen Falles durch Vorlage des Frachtbriefes , der Rechnung,
eines Zeugnisses der Landwirtschaftskammcr oder ähnlicher Be-

6 ^ ^ Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der
"8 1 f >58 5 c'raeben , bat der Landrat (in Stadtkreisen der Ge-
mcindevorstand ) zu entscheiden Auf Beschwerde entscheidet der

SSS « , I° d-- Ob . . p« d-n> . - d- MI,.
Sü 8 7 Zu den im 8 7 verbotenen Handlungen

jehört auch die Berfütterung der im 8 1 be¬
te i ckn e t e n Vorräte.

Die Ortsbehörden haben dies öffentlich bekannt zu machen;
hie kditsvolizeibchörden haben für eine strenge Ueberwachung der
Berbote zu sorgen. Die Gerichte werden für eine schnelle Er¬
ledigung der erstatteten Strafanzeigen sorgen.

H . Durchführung der Anzeigepflicht.

Zu 8 8 . Die Vordrucke für die Anzeigen gehen den Ge¬
meindevorständen der Stadtkreise und den Landrätcn , diesen zur
sofortigen Verteilung an die Ortsbchörden unmittelbar zu ; sie
bedürfen keiner Erläuterung . Die OrtSbehörden haben öffentlich
bekannt zu machen , daß alle Eintragungen in den Vordrucken
nur in Zentnern erfolgen dürfen . Im Eigentum der Kriegs-
Setreidc-Gesellschaft stehen lediglich solche Vorräte , die bereits

por dem 1 Februar 1915 von einem Vertreter der Kriegs -Ge-
-ckreide-Gesellschaft abgenommen  sind . Vorräte , die noch nicht

,na . Libgcnommen sind, hat der Besitzer anzuzcigen.
uns . ? Zu tz S . Die Anzeigen sind bis zum 5 . Februar 1915

* Ibettt Gememde -(Guts -)vorstande zu erstatten . Der Gemeindcvor-
Kand kann , falls die Seelenzahl oder die zerstreute Lage des
Drtes dies erforderlich macht , Meldebezirke und für diese bc-

om « -sondere Meldestellen einlichten . Er kann auch , wie bei der Vor-
und « lahme von Zählungen , die Anzeigeformulare austragcn und ab-
lung Molen lassen und die Zähler mit der Unterstützung der Anzeige-

Wichtigen bei der Ausfüllung der Vordrucke beauftragen.
Wer keinen Vordruck erhalten bat , hat dies dem Gemeinde-

-vorstande oder der Meldestelle anzuzeigen Von den Lehrern und
-allen Beamten , deren Befreiung vom Dienste in den Aufnahmc-

»en . -lagen niöglich ist, wird erwartet , daß sie sich dem Gemeindevor-
stnne sstande zur Durchführung dieser vaterländischen Aufgabe zur Ver-
ver - Pgung stellen.

fent - W Die Formulare für die Zusammenstellung und Aufrechnung
m,j, Ger Anzeigen werden den Gemeindenvorständen der Stadtkreise

^d d-n Landräten zur Verteilung übersandt.
Als Bezirks -, Orts - und Krcislistcn dürfen nur diese Formu-

;re verwandt werden.
Sind Meldebczirke gebildet und erfolgt die Einsammlung

r Anzeigen durch Zähler , so haben diese in eine besondere Liste
;i jeden Zählbezirk das Ergibnis derjenigen Anzeigen einzutragen,
lche Vorräte von mehr als zwei Zentnern betreffen und vie

nzeigen , nach der Reihenfolge in dieser Liste geordnet , mit der
fgercchneten Bezirksliste am 6 . Februar an den Gemeindevor-
;nb oder die Meldestelle abzuliefern . Die Anzeigen über Bor¬
te von weniger als zwei Zentnern sind ebenfalls an bcn Ge-
eindevorstand oder nach dessen Bestimmung an die Meldestelle

nmu - ^ bznliefern und von diesem sorgfältig aufzubewahren . Der Ge-
^nde Wcindevorstand hat die Angaben der Anzeigepflichtigen auf Voll-
inzlerl ^z ^ j^ it und Nichtigkeit zu prüfen . Sind keine Zählbezirke
lrgten ^ bildet , so hat er die Anzeigen , welche Vorräte von mehr als

ie  zwei Zentnern betreffen , in eine Ortsliste cinzuliagcn , diese auf-
anzu ' ^urcchnen und bis spätestens zum 10 . Februar dem Landrat ein-

kureichen. Sind Zählbezirke gebildet , so hat er die Endsumme
Xr B >zirkslrsten zu einer Oitsliste zusammenzustellen , auszu-
bkchnen und diese dem Landrat einzureichen . Eine Abschrift der

rtsliste und die gesamten Anzeigcformulare verbleiben bei dem
meindcvorstande In die Bezirks - und Ortslisten sind nur

bgibt
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traft .-
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Bo

i be<
dem

derenj

äußer-
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Rngaben aufzunehmcn , für welche in diesen eine besondere

alte vorgesehen ist . Ueber die Aufarbeitung der Angaben über'
Saatgut auf Seite 2 des Anzeigevordruckes ergeht besondere

Weisung Den Gemeindcvocständcn wird empfohlen , eine Äuf¬
nung dieser Angaben in unmittelbarem Anschluß an die Fest¬
ung der Oitslisten vorzunehmen . Der Landrar hat die An-

lben ^dcr Ortslistcn in eine Krcisliste zu übertragen , diese zu
^er schlußsumme aufzurechnen , das Ergebnis rechnerisch fest-
MttlltN , die Liste daraufhin zu bescheinigen , daß in ihr sämtliche

udung Gemeinden des Kieiscs enthalten sind , und sie bis zum 15.
Tageftbruar an das Königlich Preußische Statistische Landesamt in

iltn SW . 68 , Lindenstraße 28 , abzusend -n Die Stadtkreise
den ihre Kreislistcn in gleicher Weise aufzurcchnen und eben-
s spätestens bis zum 15 Februar an das Statistische Landcs-
t abzwenden . Das Königliche Statistische Landcsamr wird

der Auftcchnung der Kreislisten bcaustragt und hat das im
9 der Verordnung erfoiderte Verzeichnis bis zum 20 . Februar

du Z nt alocrtkilungsstclle einzureichen.
3u H 10 . Zur Anzeige der verbackenen Vonäte sind auch

* ^ Dlĉ ' Gast - und Schankwirtschaften und sonstigen Ge-
' ^ debeiricben veibundenen Bäckereien vcipflichtet.

Zu 8 HL . Die Anzeigen sind am l ., >0 und 20 . jeden
"als , erstmalig am 1.0 . Februar , an den Gemeindcvorstand
r dre von ihm bestimmte Meldestelle zu e>statten Der Ge-
nbcvorstand kann ein Anzcigenformulac vorsch, eiben,

t . 3"  8 12 . Zur Vornahme ver Naa Prüfung hat der Ge-
anvevorstard Sachverständige zu bei cllen . Ehienamilichc Be-

g nach Anhörung der Innungen wird empfohlen.
tO" 8 13 . Strenge Ueberwachung der Voischrift wird

em ^ ' ^°" ie>behöiden zur besonderen Pflicht gemacht Zu
lüürh ^ 1,01 ^ nen  ^ er  Gemeind -ooriiand die Anzeigen zu-

ki -r v Auf die Bewirkung zu 8 7 wird verwiesen.
desraWj ^ x “ " Jvon der Bestrafung tritt gemäß

c raortn ahmc der bet der Anzeige nicht
If' 8 ', 00 "' 1' Vorräte z u Gunsten desrästdei»» in - . n I ~ l i u w u ii ii ui o cs jtommu»

n cin^ fn bisi a. nbeS  e j n< °^ nc Entschädigung für
1 25- tgen  Eigentümer

finb bekannt ^-i emelt)l)eD01  ftänbe haben diese Bestimmung besonders
Fz i) 3U mu * £n  mit dem Hmwei >e, daß ein Anzeigepflichtiger,

der am 1 . Dezember 1914 Vorräte verschwiegen hat , straffrei
bleibt , wenn er sie jetzt richtig angibt.

III . Enteignung.
Zu § 14 . Die Anordnung , welche den Eigentumsübergang

bewirkt , erläßt der Landrat , in Stadtkreiseu der Gemcindevorstand,
und zwar , soweit cs sich um Getreide handelt , auf Antrag der
Kricgs -Getreide -Gesellschaft . Wegen der Aussonderung der für
die Ernährung und Frühjahrsbestellung für die Unternehmer
landwirtschaftlicher Betriebe erforderlichen Vorräte wird auf die
Ausführungsvorschrift zu 4a verwiesen . Bei Aussonderung deS
Saatgutes ist die etwa bevorstehende Vermehrung der Anbaufläche
durch Einschränkung des Zuckerrübenbaues im Einzelfalle zu
berücksichtigen.

Zu § 15 . Die KriegS -Getreide -Gesellschaft wird den Land¬
räten neue Vordrucke für die Enteignung der Vorräte einzelner
Besitzer und ganzer Bezirke übersenden.

Zu tz 16 . Wegen deS Uebernahmepreises wird auf die
Artikel 12 bis 14 der Ausführungsanweisung vom 23 . Dezember
1914 verwiesen . Als Marktort im Sinne des letzten Absatzes
im 8 16 ist der Ort zu verstehen , dessen Preisfeststellung bisher
die Grundlage für die Preisbildung gewesen ist.

Zu 8 17 « Ruch nach der Anordnung, welche den Eigen¬
tumsübergang ausspricht , (vergl . 8 14 ), ist der Besitzer zur Ver¬
wahrung und Pflege der Vorräte verpflichtet und dafür haftbar
(vergl . 8 4 Abs . 1 und 8 19 ») .

IV . Sondervorschriften für unansgedroschenes
Getreide.

Z« 8 23 . Zuständige Behörde im Sinne des 8 23*ist
der Landrat , in Stadtkreisen der Gcmeindevorstand . Auf Artikel
9 der Ausführungsanweisung vom 23 . Dezember 1914 wird
verwiesen.

V. Verhältnis der Kriegs -Getreide -Gesellschaft
m. b. H . zu den Kommunalverbände «.

Zn 8 26 . a) Stadt- und Landkreise, welche die Ver¬
sorgung ihrer Gemeinden mit Brotgetreide in eigene Verwaltung
übernehmen wollen , haben sich wegen der Bezahlung oder Kre¬
ditierung der ihnen zu übereignenden Kornvorräte mit der Kriegs-
Getreide -Gesellschaft in Verbindung zu setzen. Für ländliche
Kreise bietet diese Regelung die Möglichkeit , den Brotkornbedarf
auch desjenigen Teiles der Bevölkerung , welchem keine eigenen
Getrcidcvorräte belassen sind, innerhalb des Kreises ausmahlen
zu lassen und den Vertrieb der hierbei gewonnenen Kleie inner¬
halb des Kreises zu regeln.

b ) Ueberstcigen die für einen Kommunalverband beschlag¬
nahmten Mkhlvorräte seinen Bedarfs anteil , so empfiehlt es sich,
ihre Veräußerung durch den Besitzer an einen anderen Kommu-
nalverband gemäß 8 4  Abs . 3 zu veranlassen . Dir Kriegs-
Getreide -Gesellschaft wird bei der Vermittelung solcher Verkäufe
behilflich sein . Die Uebernahme durch die Kriegs -Getreide-
Gesellschaft kann nur bei Mehl erfolgen , welches lombardfähig
gelagert ist.

VI . Mahlpflicht und Regelung des Mehloerkehrs.
Zu 8 27 . Soweit der Mahllohn vertraglich vereinbart

ist, kommt eine Festsetzung durch die Behörde nicht in Frage.
Zn 8 28 . Die Vorschrift des 8 28 bezieht sich nicht

auf die nach der Verordnung zulässige Vermahlung der nach
88 4 und 14 den Landwirten belassenen Vorräte.

Zn 8 28 . Die Fürsorge für eine dem Bedarf- der
Viehhaltung entsprechende Verteilung der Kleie bleibt besonderer
Anordnung Vorbehalten , deren Erlaß nach Feststellung der Vorräte
zu erwarten ist -.

VII . Verbrauchsregelung.
Zn 8 31 . Die Reichsverteilungsstelle hat ihren Sitz in

Berlin W . 10 , Lützowufer Nr . 8 . Vorsitzender ist der Prä¬
sident des Kaiserlichen Statistischen Amtes , Delbrück.

Zn 8 36 . a. Sowohl für Roggen- wie für Weizenbrot
kann eine bestimmte Form und ein bestimmtes Gewicht ( Einheits-
brot ) vsrgeschriebcn werden.

d . Das Backen von Kuchen kann sowohl auf bestimmte
Mengen und Arten wie auf bestimmte Tage beschränkt werden.

c . Die Bestimmung ermöglicht eine weiteroehende Berück¬
sichtigung der kleinen Mühlen und eine größere Klcieproduktion,
bewirkt aber eine entsprechende Verringerung des Brotkorn¬
vorrates.

d . Der Kommunalvcrband und die von ihm mit der Unter-
verteilurg der Mehlvorräte betrauteu Gemeinden sind dafür ver¬
antwortlich , daß eine gleichmäßige Befriedigung bes Bedarfs an
Brot für alle Kreise der Bevölkerung gesichert wird . Die Form,
in der dies geschieht, bleibt ihnen überlassen . Im allgemeinen
darf erwartet werden , daß sich dies Ziel ohne weitergehcnde
Beschränkungen des Verkehrs wird erreichen lassen . Sollte dies
an einzelnen Orten nicht der Fall sein, so muß von der im 8
36 d gegebenen Ermächtigung Gebrauch gemacht werden . Es '
kann z. B vorgcschrieben werden , daß Brot nur gegen Vor¬
legung eines von der Polizeibehörde auszustellenden Ausweises
(Brotkarte ) in der aus dieser Karte für zulässig erklärten Menge
auf eine bestimmte Zeit verabfolgt werden darf.

Zn 8 37 . Erweisen sich die Anordnungen eines Kommunal-
verbanoes oder einer Gemeinde gemäß 8 36 als unzureichend,
so kann der Regierungspräsident , in Berlin der Oberpräsident
eine andere Regelung vorschreiben.

Zn 8 38 . Der Ausschuß wird vom Kreisausschuß, in
Stadikieisen vom Gemcindevorstand - gewählt Soweit der Kom¬
mission Entscheidungen , insbesondere die Befugnis selbständiger
Anordnungen übertragen werden soll, bedürfen die hierauf be¬
züglichen Bischlüsse des Krcisausschusses oder Gemeindevorstandes
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde . In großen
Gemeinden können Unterkommissionen gebildet werden

Zu 8 42 . Anordnungen im Sinne der 88 34 bis 36
werden in den Landkreisen vom Kreisausschnß , in den Gemeinden
vom Gemeindcvorstande erlassen . Sie bedürfen der Genehmigung
der Kommunalaussichlsbehörde.

VIII Ausländisches Getreide und Mehl.
«X Ausführungsbestimmungen.

Zn 8 46 . Diese Ausführungsanweisung
tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in
Kraft

X . Aebergangsvorschriften.
Zu 8 48 . Das Verkaufs verbot für Mehl in der Zeit

vom Begmn des 26 . Januac bis zum 31 . Januar 1915 soll
einer unwirtschaftlichen und unvernünftigen Aufstapelung von

Mehlvorräten in den privaten Haushaltungen Vorbeugen . Die
Polizeibehörden haben seine Durchführung der ihnen bereits er¬
teilten Weisung gemäß durchzuführen und nötigenfalls von der
ihnen im 8 47 der Verordnung erteilten Ermächtigung unnach-
sichtlich Gebrauch zu machen.

XI . Zwangsbefugnis.
Zn 8 52 . Die Schließung der Geschäfte kann von der

Ortspolizeibehörde angeordnet werden . Diese Befugnis ist nicht
auf die im 8 45 genannten Tage beschränkt ; sie besteht vielmehr
gegenüber unzuverlässigen Geschäftsinhabern für die ganze Gel¬
tungsdauer der Verordnung.

Berlin,  den 25 . Januar 1915.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
S y d o w

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.

Freiherr von Schorle me r.

Der Finanzminister.
L e n tz e.

Der Minister des Innern.
von Loebell.

Bekanntmachung
betreffend die Beschlagnahme des

Brotgetreides.

Durch Beschluß des Bundesrates ist die Beschlag¬
nahme aller Brotgetreide - und Mehlvorräte für das
zesamte Reichsgebiet angeordnet worden . Im Privat-
»esitz verbleiben außer kleineren Mengen unter einem
Doppelzentner und außer Saatgut nur solche Vorräte,
die in landwirtschaftlichen Betrieben zur Ernährung
der in ihnen beschäftigten Personen erforderlich sind.
Das gesamte Brotmehl  wird auf die Kom-
munabverbände  nach dem Verhältnis der zu ver¬
sorgenden Bevölkerung verteilt  werden ; die Kom¬
munalverbände werden den Verkauf der ihnen über¬
wiesenen Vorräte an ihre zu versorgenden Einwohner
so regeln , daß jedermann eine entsprechende Menge
von Brot und Mehl erwerben kann und daß ander¬
seits die Vorräte bis zur nächsten Ernte im
Hochsommer voll ausreichen.

In der ersten Uebergangszeit werden sich Unregel¬
mäßigkeiten in der Brotversorgung naturgemäß nicht
ganz vermeiden lassen , sie werden aber bald und sicher
überwunden werden.

Daß die ungeordnete Maßnahme weit tiefer in das
wirtschaftliche Leben unseres Volkes eingreift , als alle
anderen bisher vom Bundesrate während des Krie¬
ges getroffenen wirtschaftlichen Anordnungen , unter-
.tegt keinem Liweifel . Sie ist aber geboten , um eine
ausreichendeundgleichmäßigeErnährung
unseres Volkes mit Brotgetreide  bis zum Er¬
drusch der neuen Ernte sicherzustellen,  und ist

' damit eine staatliche und nationale Lebensnotwendig¬
keit . Die bisherigen Maßnahmen haben sich nicht als
ausreichend erwiesen , einen sparsamen Verbrauch un¬
serer an sich zwar durchaus ausreichenden , aber doch
immerhin beschränkten Brotgetreidevorräte zu gewähr¬
leisten ; insbesondere haben sie nicht vermocht , eine
Verfütterung des ' Brotgetreides wirksam
zu verhindern.  Zur Erreichung des Zieles blie¬
ben nur zwei Wege:  entweder eine ganz außer¬
ordentliche Erhöhttng der Brotgetreidepreise , deren
starker Druck den Verbrauch eingeschränkt und nament¬
lich die Berfütterung ausgeschlossen hätte , oder die
Beschlagnahme aller Brotgetreidevorräte und ihre Ver¬
teilung an die Kommunalverbände nach dem Ver¬
hältnis der zu ernährenden " Bevölkerung . Um dem
deutschen Volke in der ^ Kriegszeit eine weitgehende
Verteuerung des Brotes zu ersparen , haben die Bun¬
desregierungen sich für den zweiten Weg entschieden.

Die getroffene Maßnahme gibt uns die Sicher¬
heit , daß der Plan unserer Feinde , Deutschland aus¬
zuhungern , vereitelt ist ; sie gewährleistet uns eine
ausreichende Broternährung bis zur neuen Ernte ; sie
macht unser Land auch in diesem wirtschaftlichen
Kampfe ^ unbesieglich.

Die unbedingt notwendige , genaue und zuver¬
lässige Ausführung der Bundesratsverordnung wird
an die Staats - und Kommunalbehörden , insbesondere
auch an die bewährten Organe unserer Stadtverwal¬
tung große Anforderungen stellen . Wir hegen das
Vertrauen zu den Behörden aller Verwaltungen und
zu jedem einzelnen Beamten , daß sie sich , auch soweit
sie nicht vermöge ihres Amtes zur Mitwirkung berufen
sind , mit allen Kräften für die Durchführung der
großen Aufgabe eznsetzen und der Bevölkerung mit
Rat und Tat zur 'Seite stehen werden . Der willigen
Mitarbeit aller Kreise unseres Volkes und seiner wirt¬
schaftlichen Organisationen sind wir gewiß . Jeder ein¬
zelne wird sich vor Augen halten , daß die gewissen¬
hafteste Befolgung der Anordnungen über die Angabe
seiner Vorräte , über das unbedingte Unterlassen jeder
Berfütterung von Brotgetreide usw . eine ernste und
heilige Pflicht gegen das Vaterland ist , deren Ver¬
letzung ihm — ganz abgesehen von der ehrenrührigen
Gefängnisstrafe — eine schwere sittliche Schuld auf¬
bürden würde . Demgegenüber muß jede Rücksicht auf
Lebensgewoynheiten ukld persönliche Interessen zurück¬
stehen.

Der vaterländische Geist und der feste
Wille zum Siege,  die sich in unserem Volke in
dieser gewaltigen Zeit in so erhebender Größe offen¬
baren , geben uns die Gewißheit , daß jeder Mann
und jede Frau im engeren und weiteren Vaterlande
auch hier gern und opferfreudig ihre Schuldigkeit
tun werden . Wie unsere todesmutigen Truppen drau¬
ßen artf der Walstatt , so wollen und werden auch
wir Da ^ eimgebliebenen zu unserem Teile den großen
Kamps um des Reiches Bestand und Ehre siegreich
durchhalten.

Berlin,  den 25 . Januar 1915.
Das Staatsministerium.

v Bethmann Hollweg . Delbrück . v . Tirpitz.
Beseler . v . Brettenbach . Sydow.

v . Trott zu Solz . Frhr . v . Schorlemer . Lentze.
v . Loebell . Kühn . v . Jagow . Wild v . Hohenborn.



Der Minister für Handel
linb Gewerbe. Berlin WS, den 13. Januar HH5.

Ücipzigerstraße 2.

Sonstiges ungemischtes Weizenmehl.
Bestand am - - - -

Muster llc.

I Nr. Ild 72.

Aus Grund von 8 9 der 5"^ anuar̂ lS^ (RGM.̂ S.
das Auswahlen von Brotgetreide vom 5 ,̂ anuar̂ ^ ^ mber, 10.
3) erlaste ich unter Aufhebung der E i 13702) folgende

& «IbXÄIÄb . «» «M« 8« '»' - 8 »“ 10
iS * « * b„ de« » "-" »»>" « °°»

n " 5ÄiÄ . «» - 3 'A 'Ü 'Sa »
Roggenmehl der Roggen mindesten - * mindestens bis zu
zur Herstellung von Weizenmehl der We.zm ^ ^ ^n und
80 vom Hundert durchzumahlen ist, gelt Tauschmühlen zu
sind daher auch von den Kunden-, h ■, Herstellung von
beachten. Dem Verlangen der Kundschaftn°cĥ H°rst°U ^

- Kleiemenge darf nicht entsprochen

werden.̂ ib̂e A^ ^ ^ lungsvorschriften6°"°» aucĥdann, wenn ge.
L ? mi? Gerst° gemischt mindestens bis 82 vom Hundert

ta W ? Ä « ÄSÄÄ
L Ä "S sHnraaa
durchgemahlenes Roggenmehl unter « g scharf
enthält, müssen die Mühlen durchv e ^ r ^ s Unterstützung
überwacht werden. Dabei ftnd̂ sowen mvgi j, » g bw  Ber-
der Polizeibeamten besondere Sachverständg ^ Sa%'oerft änbigen,
ordnung heranzuziehenBei der Be, °u g Mühlen
die zur Ueberwachung der handwerlsmamg Getreide
(also im allgemeinen der es sich,
täglich vermahlen können,) heranzuzi hl ' nehmen. Die
die Hilfe der Handwerkskammern sp̂ ß̂eren Mühlen sind
Sachverständigensür d,e Ueberwachunĝ 8 »fteflen Wegen der
tunlichst mit Hilse der Han̂ kskammer̂u ng eiltnl)tn,
Bezeichnung von Stellen, denend'e Untersuchung vorzu-

des Inlands war, alles WeizemneYI zu 1m Besitz von Mühlen,
Ablauf des 10. Januar hergestellt ist und sichm »ei v Mehl
Händlern, Verarbeitern ufw. 'm J"l°nde befindet. aus
darf auch nachher ungemischt abg g ungemischt abgegebendem Auslande eingesührt wird darf stets ungm
werden, ohne daß es auf den Zeitpunkt der yersieunn»

,SSÄU »«< ». « mm  h°b.» «» « ch""- STJÜ
BeständeQ« ben  j£ß«J I!°«ten "- ^dieser Bestn'umtngen' in Preußen
ordnung und nach Ziffer , i hergestellt werden dürfen.

zu erhalten.
Sie haben zu enthalten.

b] Firmâ oder̂Bor-̂ mid Zuname des Empfängers,

ä) das Gewicht des Mehls in dz. (100 Kg) na(^.
Die Verzeichnisse sollen ^esa êr ^ maßgebend,

worden sind.
gez. Dr. Sydow.

L. 709. Vorstehende Bestimmungen bringe ich hiermit zur ossen-
lichen Kenntnis.

Lsd.
Nr.

dz.

Achg a n g.

Lfd IName(Firma) des Empfängers,
Nr.' Wohnort

Tag Monat I dz.

Polizeiverordnung.
Aus Grund der K b und 6 Der A- erhöchlten Ver.

. | 14  D
Grundstückscinfriedigungen, die geeignet sind, denAer»

ru acÄirden wie Stacheldrahtzäune und dergl dürfen „
Straßen Wege» und Plätzen nicht angebracht perdL
Stackeldraht darf dort nur in einer Höhe von mindesten«
1~.8C? m über der Oberfläche der Strafte usw. gezogß

werden. ^
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu ^

Mk , im Unvermögensfalle mit Hast bis zu 3 .ragen, bes rg,(

Diese Polizeiverordnung tritt mit ihrer VeröffentlichuL
im Amtlichen Kreisblatt (Rheingauer Anzeiger) '» Kral
Mit demselben Zeitpunkt treten die H8 5 bis emschl. 33 »
Posszeiverordnung- um JuN « 8 uu»°° « ta|t.

Winkel,  den 8. Dezember 1914.
! Die Polizeiverwaltung . »
! Der Bürgermeister: Hart mann.»_ _ _ -M

SÄT «. g 'Ä • « * .b«»U «be i*  d -,umtrD nach -ociu * „„Af +pfumhe Bolireiverordnung er-
Gemeind?bĉ irk° Wnkel" nachstehende Polizeiverordnung er-
lassen: 8 1-

Jede Verunreinigung von Straßen Wegen. Plätzen
oder Gebäuden ist untersagt, ^ eine Scherben Schutt
Unkraut oder sonstigen Unrat auf straften , Wegej. ... «•. • — 2 ft or

Das Neichsgetreidemonopol. 1
, » cm»«** 4« uirtpm Staate ein Monopol Gingt

unuuui
Plätze zu bringen, ist verboten.

Das Werfen' mit Schn̂eeballen. das Schlittentummeln,
Schlittschuhlaufen und Schleifen auf den öffentlichen straften

und Plätzen ist verboten. § ^
Bettteua Teppiche. Tücher und dergl. dürfen aus den**~**j *rz ? ST"!* SÄ 'Ä

werden. ^ ^
Sogenannte Fahnenschilder, Schaukästen Verkaufs, und

swsÄÄTrrl

angebracht werden.
An Straßen ohne Bürgersteig ist die Anbringung von

Sonnendächernuntersagt. 5.
Türen Fenster Fensterläden usw., die sich im Erdgeschoß

befinden und straßenwärts aufschlagen, muffen beständig so

mK.  7 °m. m -m ° s -sts -d"»- 5«
oder eine Verkehrshemmung ausgeschlossen ble,bt.

Gegenstände, wie Kohlen, Holz, Baumaterialien Fässer
Waren usw. dürfen auf Sraßen. Wegen und Platzen nur'waren ig, \ «Nnsnbrt ru dem betreffenden
LS » ««» S . W *« S s 6(xf n,b“Grundstück nicht vorhanden ist ; sw sind stets svs
t, ä» -iw wLch °«°- . s «ä «

h^ « oll»eiMtwaftuna.” ' Die 'von dieser gestellten

von E Straße ff̂ Äe schott ordnungsmäßig zu reinigen.^ 1
Rüdesheim, den 26. Januar 1915.

UV|Ul» »“r*. - , ,
Nach Beseitigung der Gegebstande

2,11 reiMNeN.

, tz 7.
Ter Landrat: W° g n er. ^ ĝe und Plätze dürfen zur Aufstellung! _ < ... 4. innnPYP Rt.it ttlCOt DCtlUBt

M- Wenn in einem Staate ein Monopol eingß^
kübrt wird so soll damit der Staatskasse erne neu,
Quelle des Ertrages eröffnet werden. Das bezweH
die am 25. d. M . veröffentlichte ^ „Äekanntmachiiw

MeÜ ^ nicht̂ Tn? MonoPo ? ? as damit « Waffen

Ä ^ S? S ??ebenISeit 5a\| te iJ
Ettt'filh? der mangelnden Lebensmittel rechnen kon,
ten daß wir zum Verbrauch nur auf die Vorräte-
im Ä ? Waten , und auf di- « WMtJ
eigenen Landes angewiesen waren . Nach stattstiftW
Erhebungen ergab sich indessen ^ arlatncn Wi»
sTOniST eraab sich die Forderung des sparsamen 4Ll»
^aftens ^" namentlich " der Sparsamkeit im G-trech
verbraucĥ ûnd dieser Erkenntnis erließ die Reich

Streckung dê Getteidevor°"ät? und îhrê Reserv7ech

LLSNLSJuL ISS ? ® m
Knuten hatte man diesen gewählt , wett der er,

!LDU -ZsV f -MLäs> igxe Verteilung durch eine staatliche Stelle aus L

! <““tu °SuSe b ÄtSS  Sf & Äe

WLMMMZ
' ^ nern ungünstigen Frieden zu zwingen So «

schritt man denn in konsequenter Werse den W

Mühle
Muster I.

Roggenmehl

, « dem der Roggen nicht biŝ 82 vom Hundert durchgemahlen

von Fuhrwerken̂ jeder Art aus längere Zeit nicht benutzt
werden Bei Ausstellung von solchen auf kürzere Zeüdauer
st darauf zu achten, daß der öffentliche Verkehr nicht ge-
hemmt wird. Das Ausstellen von Fuhrwerken m enger
Straßen, in denen zwei Fuhrwerke mcht aneinander vorder. «i. _ Iti

Lsd.
Nr. - — j

dz.

1
Abgang.

Lfd.
Nr.

Name (Firma) des Empfängers,
Wohnort.

Tag Atonat dz.

raten , oqb • / -
Das Auf stellen von Fuhrwerken m engen. er _ _nrtpiiinrihpl ! ttorbet-

^wv̂ pv..., ... , . ien zwer Fu
fahren können, ist verboten ^

Dg» Aufbrechen von Straßen, Wegen, Plätzen oderDas Ausvrecyen vvl v « llaftersteinen. erner
Bürgerfttigen das Herausnehmen von Pflasttrstei,reu. ferner
^ Mnttttben von Eisen oder anderen Gegenständen m
die Straßen usw. ist nur mit Erlaubnis der Polizeiverwaltung
aefiktttt Auch darf keine Straße und kein Weg oder
Bürgersteig ganz oder teilweise ohne pottzeüiche.Erlaubnis
aeiverr oder dem Verkehr entzogen werden. D -e be
Erteilung der Genehmigung gestellten Bedingungen sind zu

sich so die Gewißheit oer %rTti* _

S ktaS
dessen Berechtigung für bw Kriegszett auch drê G ^
aller Staatsmonopole anerkenne st Doktri»
Li-b- zum Vat°° -° ud- muŝ eu h-ut°^E

MH« « erteouen -utg-g-n. w. ».
iiDn der neuen Verordnung sagt»

« - g-wä,rl ->st-t un- - m- au« °,ch- u°- A
ernährnng bis zur neuen Ernte ; ste macht unser
auch in diesem wirtschaftlichen Kampfe unbest

Merkblatt für die Herstellung von —
Schweinefleischdauerware . I

:: Dauerware in Schinken Speck und W«
irf falls sie für längere Zeit haltbar sein»

Muster II».
Ungemischtes Weizenmehl,

,u dem der Weizen nicht bis 80 vom Hundert durchgemahlen
8 worden ist, (außer Weizenauszugsmehl).

. Bestand ani ^ ^ ^ ^ ___

Lsd.
Nr.

dz.

Ibgang.

Lsd.
Nr.

Name (Firma) des Empfängers,
Wohnort.

Tag Monat dz

Weizenauszugsmehl.
Bestand am . - • •

Muster II b.

Lsd.
Nr.

dz-

Abgang.

Lsd.
Nr.

Name (Firma) des Empfängers,
Wohnort.

Tag Monat dz.

beachten.

Jede unbefugte Beseitigung, Beschädigung oder Ber-
änderung der aus Straßen, Wegen oder Platzen ange-
krackten Sperrzeichen, Warnungstafeln, Wegewetser und
Sn ««, (»Nie b« unbefugte Au-l- Ichen tu- letz.---» .1«
verboten.

Bei Vornahme von Arbeiten an Gebäuden, dw die
Sicherheit des Verkehrs auf einer Straße gefährden können,
find an dem Gebäude weithin sichtbare Warnungszeichen tn
L7chL « uzchl anjubtingen. Diele V°>Ich-tft !.nde
auch Anwendung beim Abwer cn von Schnee oder E s von
, rrr wim Reiniaen der Gebäude usw Für die
Befolgung dieser Vorschrift ist sowohl der Hausbesitzer beM
Auftraggeber, wie auch der Handwerker oder Unternehmer
verantwortlich. Die Polizeiverwaltung kann verlangen daß .
weitere Vorsichtsmaßregelngetroffen werden wenn solche

Verkehrsintereffe als notwendig sich erweisen sollten.

Spülsteine und ähnliche Ausläufe dürfen nicht so an-
gelegt werden, daß sie auf die Straße oder den Bürgersteig

münden. ^ i2
. 'Menschenansammlungen auf den öffentlichen Straßen,

Weaen oder Plätzen sind verboten, auch das stehenbleiben
^Personen auf den Straßen und Bürgersteigen m emer
den Verkehr hindernden Weise ist untersagt.

Jede Belästigung von Straßenpassantenoder Fahrzeug
und deren Insassen ist verboten.

Das Peitschenknallen innerhalb der geschloffenen Ort¬
schaft ist verboten; auch das Ziehen von Drachen un j
innerhalb des Ortes, sowie das Fuß- und schlagba sp
usw. in den Straßen ist untersagt.

t:: Dauerware nt s n>i u v^», - r - ~ - . .
bedarf, falls sie für längere Zert haltbar sern
einer sorgfältigen Vorbehanrckung.̂ tief- -

Schinken und Speck sind auch in^ ve , ^Laaen aut zu durchsalze  n. Hierzu n

? 'eAÄ7 'P « luug  1«

SÄ ‘S !Ä £ U

,, scr  Vökelung werden Schr n ke n
Speck zur Verringerung des Salzgehalts rn den
Schichten einen halben bts ernen ganz
wäN -Jt "ub barauf gut» Ä « IS S Äwerden sre in einem

aUVÄTfin °b0 foförY uU ' Äufe-tigu-
trocknen.

Während der Trocknung dürsmr die Waren D
tfiicbter Luit oder hoher Wärme Nicht ausgesetzt
"L - z Näuch - cü  ber Ware, ŝtDas Nancyern
wirken, und zwar in mäßig starkem kâ t m
trockenen Sägespanen aus ^ AuWeM
Schmok, erzeugten Rauch. , stur längere Aus ^
beträgt die Räucherzett bet Schinken etwa orer
bei Speck bis zu zwei Wochen und bei Wurs I
einer Woche.

Verantwortlich: A d a m E t i c n n e, Oestr.a

„Rotations - Cm
Stück1.25  u. 150  Mk.

-toscher „CriumP^
'i j-tdatn Gtienne.
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